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Α. Einleitung 

Artikel 29 der 7. EG-Richtlinie1 normiert den Grundsatz der einheitlichen 
Bewertung im Konzernabschluß: „Die in die Konsolidierung einbezogenen Ge-
genstände des Aktiv- und Passivvermögens werden nach einheitlichen Methoden 
bewertet"2. Das Bilanzrichtliniengesetz3 hat diesen Grundsatz in deutsches Recht 
übertragen. Wir finden ihn in § 3084. 

Die neue Regelung verdrängt einen Pfeiler deutscher Bilanzierungstechnik, 
das aktienrechtliche Maßgeblichkeitsprinzip gemäß § 331 Abs. 1 Nr. 1 AktG. 
Das wirkt sich spürbar aus. Die Bewertung der Einzelposten, die internationale 
Vergleichbarkeit, Bilanzanalyse und Bilanzpolitik ändern sich. Möglicherweise 
wird deshalb in Zukunft die Konzernbilanz in ihrer Bedeutung die Einzelbilanz 
überholen, und zwar besonders für die Adressaten „Kreditgeber" und „Öffentlich-
keit"5. Zusätzlicher Arbeits- und Kostenaufwand wird anfallen, um die Bilanz 
zu erstellen, vor allem in der Übergangszeit. Es scheint, daß der neue § 308 
kaum einen Posten der Konzernbilanz unberührt läßt. Ob dieser Schein in der 
Theorie trügt, soll diese Arbeit zeigen. Ob er tatsächlich trügt, das zu beurteilen 
bleibt Sache der praktischen Erfahrung. 

Wenden wir uns zunächst dem Maßgeblichkeitsprinzip des Aktiengesetzes zu: 
Dieses Prinzip verlangte, die Wertansätze der Einzelbilanzen unverändert in die 
Konzernbilanz zu übernehmen. Eine Umbewertung fand grundsätzlich nicht statt. 
Andererseits ließ das Maßgeblichkeitsprinzip Lücken, innerhalb derer der Bilan-
zierende abweichend von der Regel einheitlich bewerten konnte. Das Bild des 
alten Rechts ist also differenzierter,  als es zunächst scheint. Um den neuen § 308 
verständlich darstellen und seine Bedeutung einschätzen zu können, wird das 
System des Maßgeblichkeitsprinzips vorangestellt. Durch den geschichtlichen 
Hintergrund gewinnt das Bild des geltenden Rechts an Schärfe. 

Das Maßgeblichkeitsprinzip ließ eine einheitliche Bewertung nur teilweise zu. 
Folglich fehlt es in Deutschland an Erfahrung,  mit welchen Problemen eine 

ι Siebente Richtlinie des Rates vom 13. Juni 1983 aufgrund von Artikel 54 Ab-
satz 3 Buchstabe g des Vertrages über den konsolidierten Abschluß (83 / 349 / EWG). 

2 Art. 29 Abs. 1 der 7. Richtlinie. 
3 Gesetz zur Durchführung  der Vierten, Siebenten und Achten Richtlinie des Rates 

der Europäischen Gemeinschaften zur Koordinierung des Gesellschaftsrechts vom 
19.12.1985, BGBl I 2355. 

4 §§ ohne Gesetzesangabe sind solche des Handelsgesetzbuches (HGB). 
5 Schülen, S. 140; der Adressatenkreis „Gesellschafter" wird vermutlich weiter an 

die Einzelbilanz gekoppelt sein, denn diese bleibt Grundlage für die Gewinnausschüttung. 
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einheitliche Bewertung der gesamten Konzernbilanz verbunden ist. Aus diesem 
Grund ist ein Blick auf das Recht von Großbritannien geboten. Denn der Grund-
satz der Einheitlichkeit in der Konzernbilanz stammt aus Großbritannien. Der 
britische Grundsatz, das zeigt bereits der abweichende Begriff,  betrifft  nicht nur 
die einheitliche Bewertung, sondern umfaßt die gesamte Bilanzierung. Es gilt 
ein allgemeiner Einheitlichkeitsgrundsatz. Dieser allgemeine Einheitlichkeits-
grundsatz soll zunächst in seiner geschichtlichen Entwicklung dargestellt werden. 
Denn auch für Großbritannien gilt: Die geschichtliche Entwicklung macht das 
geltende Recht verständlich. 

Dem geltenden britischen Recht des Einheitlichkeitsgrundsatzes ist sodann der 
deutsche § 308 gegenüberzustellen. Denn nachdem auch Großbritannien die 7. 
EG-Richtlinie umgesetzt hat, ist die Frage zu beantworten: Welche Unterschiede 
gibt es noch zwischen britischem und deutschem Recht in bezug auf die Einheit-
lichkeit in der Konzernbilanz? Vor allem § 308 muß dabei eingehend untersucht 
werden. Normiert er im Rahmen des Handelsgesetzbuches nur die einheitliche 
Bewertung oder eine allgemeine Einheitlichkeit? Wie hat der deutsche Gesetzge-
ber die Mitgliedstaatenwahlrechte der Richtlinie ausgeübt? In welchem Verhältnis 
steht § 308 zur Generalklausel des „True and Fair View"? Die Beantwortung 
dieser Einzelfragen wird schließlich zeigen, inwieweit britisches und deutsches 
Recht selbst vereinheitlicht sind. 

Eine Frage verlangt jedoch sofort  nach einer Antwort: Warum wird nur die 
Bilanz  des Konzerns untersucht, obwohl Art. 29 der 7. EG-Richtlinie und auch 
§ 308 vom Abschluß  des Konzerns sprechen? Denn der Abschluß umfaßt gemäß 
Art. 16 Abs. 1 S. 1 der 7. EG-Richtlinie und gemäß §§ 242 Abs. 3, 297 Abs. 2 
nicht nur die Bilanz, sondern auch die Gewinn- und Verlustrechnung. Für die 
Beschränkung dieser Arbeit auf die Bilanz gibt es zwei Gründe. Zum ersten: 
§ 308 spricht zwar vom Abschluß, schreibt die einheitliche Bewertung aber nur 
für die „nach § 300 Abs. 2 übernommenen Vermögensgegenstände und Schul-
den" vor. Die Auswirkungen der einheitlichen Bewertung und möglicherweise 
der allgemeinen Einheitlichkeit konzentrieren sich folglich auf die Bilanz, weil 
sie gemäß § 242 Abs. 1 ein das Verhältnis von Vermögen und Schulden darstel-
lender Abschluß ist. Zum zweiten bezog sich das Maßgeblichkeitsprinzip des 
Aktiengesetzes, das den geschichtlichen Hintergrund für den § 308 bildet, nur 
auf die Konzernbilanz. Eine entsprechende Anordnung für die Gewinn- und 
Verlustrechnung normierte das Aktiengesetz nicht. Aus diesen beiden Gründen 
wird auf die Gewinn- und Verlustrechnung nur eingegangen, wo es die Verständ-
lichkeit der Darstellung verlangt. 



Β. Geschichte in Deutschland: 
Das Maßgeblichkeitsprinzip 

Sehen wir uns zunächst an, auf welchem Weg sich das deutsche Konzernbilanz-
recht und der Einheitlichkeitsgrundsatz bis zum Maßgeblichkeitsprinzip des Ak-
tiengesetzes im Jahre 1965 entwickelten. 

I. Konzernbilanzrecht seit 1931 

Im Unterschied zu Großbritannien und Amerika sind Konzernabschlüsse in 
Deutschland eine junge Erscheinung. Zwar normierte der Gesetzgeber schon 
1931 den § 261 d HGB6. In dessen Nr. 2 wurde die Reichsregierung ermächtigt, 
„für Konzerngesellschaften Vorschriften  über die Aufstellung des eigenen und 
über die Aufstellung eines gemeinschaftlichen Jahresabschlusses zu erlassen." 
§ 261 d HGB wurde erlassen im Anschluß an die Weltwirtschaftskrise 7, die zum 
Zusammenbruch mehrer großer deutscher Konzerne geführt  hatte8. 

Doch die anschließende Diskussion in der Literatur ergab ein zwiespältiges 
Bild: Auf der einen Seite stand der Ausschuß für Aktienrecht der Akademie für 
Deutsches Recht. In einer Stellungnahme im Jahr 1935 lehnte er eine gesetzliche 
Pflicht ab, Konzernbilanzen zu erstellen. Es werde sich „Künstelei und Wirrwar" 
ergeben, wollte man gesetzlich jedem Konzern die alle seine Glieder umfassende 
Konzernbilanz zur Pflicht machen. Bilanzklarheit werde unmöglich, das Problem 
sei ohnehin schwierig und umstritten9. 

Auf der anderen Seite standen namhafte Wirtschaftsprüfer,  die diese Ablehnung 
kritisierten. Schourp  schrieb, die „ Z w e c k e r f ü l l u n g " der Einheitsbilanz sei viel 

6 Reichsgesetzblatt, Jahrgang 1931, Teil I, S. 498; § 261 d: Die Reichsregierung wird 
ermächtigt, 1. für die Aufstellung des Jahresabschlusses Formblätter mit der Maßgabe 
vorzuschreiben, daß die Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung statt nach den 
Vorschriften  der §§ 261a bis 261c nach diesen Formblättern zu gliedern sind; 2. für 
Konzerngesellschaften Vorschriften  über die Aufstellung des eigenen und über die Auf-
stellung eines gemeinschaftlichen Jahresabschlusses zu erlassen. 

7 Die Weltwirtschaftskrise  übte damit insgesamt Druck aus in Richtung auf die Einfüh-
rung von Konzernbilanzen: In den Vereinigten Staaten wurden Anfang der dreißiger 
Jahre Securities Act und Securities Exchange Act erlassen, die die Börsenaufsichtsbehör-
de ermächtigten, konsolidierte Abschlüsse zu verlangen, in England sind für diese Zeit 
der Companies Act 1929, der Royal Mail Fall und der Abschluß von Dunlop Rubber 
zu erwähnen. 

s Busse v. Cölbe/Ordelheide, S. 23. 
9 Der Wirtschaftstreuhänder  1935, S. 326. 




